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Beschlussvorlage 
 

Gremium Datum Zuständigkeit 
Wirtschafts- und Haushaltsausschuss 25.11.2008 Vorberatung 
Verwaltungsausschuss    Vorberatung 
Rat    Entscheidung 
 
Handz. Bürgermeisterin Handz. Gemeindekämmerer: 
Beteiligte Ämter: Amt II 
 
 
Betrifft:  Festsetzung der Abwassergebühr 2009 
 
 
Sachdarstellung: 
Aus der als Anlage beigefügten Gebührenbedarfsberechnung für die 
Abwassergebühr 2009 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2009 eine Abwassergebühr 
in Höhe von 1,45 € je cbm. Damit ergibt sich keine Veränderung zum Vorjahr. 
 
Die Gebührenbedarfsberechnung erfolgte auf Basis der bislang im Jahr 2008 
angefallenen Kosten, wobei diese auf das gesamte Jahr hochgerechnet wurden.  
Durch die verringerten Starkverschmutzungszuschläge eines Großeinleiters ist es 
notwendig, 45.000 € aus dem Vorjahresguthaben dem Gebührenhaushalt 
zuzuführen, um die Höhe der Abwassergebühren auf Vorjahresniveau zu halten. 
Der Ausschuss wird gebeten, folgende Beschlussempfehlung über den 
Verwaltungsausschuss an den Gemeinderat zu richten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der mit der Einladung zur Sitzung des Wirtschafts- und Haushaltsausschus- 
ses am 25.11.2008 übersandte Entwurf der Gebührenbedarfsberechnung für die 
Abwassergebühr 2009 wird festgestellt. Die Abwassergebühr bleibt unverändert. 
 
Anlagen: 
Gebührenbedarfsberechnung 
 
 


